
Fürsorge- und Aufsichtspflicht

ist. Er wird nicht zwischen Werktätigen und Betrie
ben vereinbart, sondern konkretisiert als betriebli
ches Leitungsinstrument lediglich die im Arbeitsver
trag vereinbarte Arbeitsaufgabe. Deshalb ist er dem 
Werktätigen bei Abschluß des Arbeitsvertrages zur 
Kenntnis zu geben und muß auch von ihm jederzeit 
eingesehen werden können. Zur Aushändigung 
eines F. ist der Betrieb nicht verpflichtet. In den Ar
beitsvertrag sollte ein Hinweis auf den geltenden F. 
aufgenommen werden. Der Betrieb kann den F. än
dern. Werden damit der Inhalt der Arbeitsaufgabe 
und der Verantwortungsbereich des Werktätigen so 
wesentlich verändert, daß sie über die arbeitsver
traglich vereinbarte Arbeitsaufgabe hinausgehen, 
muß der Betrieb mit dem Werktätigen einen solchen 
/ Änderungsvertrag abschließen, daß F. und Ar
beitsvertrag wieder in Einklang stehen. Änderungen 
des F., die keine wesentliche Veränderung der Ar
beitsaufgabe und des Verantwortungsbereiches be
wirken, sind für den Werktätigen verbindlich.

Fürsorge- und Aufsichtspflicht der Lehrer und Erzie
her - Verantwortung der Lehrer und Erzieher dafür, 
daß die ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen 
weder geistigen, sittlichen, körperlichen oder mate
riellen Schaden erleiden noch daß sie der sozialisti
schen Gesellschaft Schaden zufügen. Aus ihrer ver
antwortungsvollen Aufgabe, die ihnen anvertrauten 
Kinder und Jugendlichen gut auf den Beruf und auf 
die Anforderungen des Lebens in der sozialistischen 
Gesellschaft vorzubereiten, ergibt sich für die Lehrer 
und Erzieher eine hohe Verpflichtung. Die Gesell
schaft fordert von ihnen, „stets mit vollem Einsatz ih
rer Person und des persönlichen Mutes zu handeln“ 
(§6 Fürsorge- und Äufsichtsordnung vom 5.1. 1966, 
GBl. II 1966 Nr. 5 S. 19). Die F. erstreckt sich
- auf die Zeit des Aufenthalts der Kinder und Ju

gendlichen auf dem Grundstück der Einrichtung 
(vom Betreten bis zum Verlassen);

- bei obligatorischen und fakultativen Veranstal
tungen außerhalb des Grundstücks der Einrich
tung auf Zeit und Ort der gesamten Veranstal
tung (Fürsorge und Aufsicht während des Unter
richts in der Produktion und während der Be
triebspraktika üben dagegen vorwiegend die 
Lehrmeister und Betreuer entsprechend den für 
den Betrieb geltenden Vorschriften aus. Ebenso 
sind bei Veranstaltungen gesellschaftlicher Orga
nisationen - auch wenn sie auf dem Gelände der 
Einrichtung der Volksbildung stattfinden - diese 
verantwortlich) ;

- auf die Unterrichtswege, d. h. auf die Wege zwi
schen Schulgrundstück und anderen Orten von 
Schulveranstaltungen (z.B. Schulgebäude - 
Sportplatz - Betriebsbesichtigung). Den Unter
richtswegen werden Wege während der Unter
richtszeit oder der Horterziehung gleichgestellt.

Die Pädagogen können die Fürsorge und Aufsicht 
für Schüler höherer Klassen sichern, ohne daß sie 
selbst anwesend sein müssen. Beispielsweise dürfen

Schüler ab 7. Klasse sowie Lehrlinge in der Regel oh
ne persönliche Begleitung Unterrichtswege zurück
legen oder feststehende Warte- oder Pausenzeiten 
verbringen. Sind keine besonderen Gefahren- oder 
Unfallquellen vorhanden, kann der Direktor dies 
auch für untere Klassen gestatten. In solchen Fällen 
sind die Schüler vorher eingehend zu belehren und 
besonders geeignete Schüler mit der Leitung der 
Klasse oder Gruppe zu beauftragen. Immer ist dabei 
zu prüfen, ob alles zum Wohle der Kinder und Ju
gendlichen unternommen wurde.
Nicht der Aufsicht durch die Einrichtung obliegt der 
Schulweg, d. h. der Weg vom Elternhaus zur Einrich
tung oder zum Ort der Schulveranstaltung und um
gekehrt. Die Eltern haben daher ihr Kind selbst auf 
mögliche Gefahrenquellen aufmerksam zu machen. 
Die Direktoren der Schulen tragen im Zusammen
wirken mit den Lehrern und Erziehern, der FDJ- 
und Pionierorganisation, dem Elternbeirat und den 
Organen der Deutschen Volkspolizei durch Aufklä
rung und Erziehung dazu bei, daß eine hohe Sicher
heit der Kinder auf dem Schulweg gewährleistet 
wird.
Leiter, Lehrkräfte und Erzieher, die gegen die F. 
verstoßen, können nach den geltenden Vorschriften 
zur Verantwortung gezogen werden. Da die F. Be
standteil einer staatlichen Tätigkeit ist, liegen die 
Voraussetzungen der / Staatshaftung vor, wenn un
ter Verletzung dieser Pflicht dem Schüler rechtswid
rig ein Schaden zugefügt wurde.

G
Garage - umbaute Stellfläche für Kraftfahrzeuge, 
die Raum innerhalb eines / Gebäudes, Teil eines 
Gebäudes oder einer / Baulichkeit (G.box) oder 
selbständige Baulichkeit auf vertraglich genutzter 
Fläche ist. Wird die G. auf der Grundlage eines / 
Mietvertrages genutzt, der auf unbestimmte Zeit 
oder für einen vorher bestimmten längeren Zeitraum 
abgeschlossen wurde, kann das Mietverhältnis gegen 
den Willen des Mieters nur vom Gericht aufgehoben 
werden (§§ 129,120-123 ZGB). Für eine / gerichtli
che Aufhebung des Mietverhältnisses wegen drin
genden / Eigenbedarfs des Vermieters gelten je
doch nicht die gleichen strengen Anforderungen wie 
bei Wohnraum. Die spezifischen Belange des Eigen
tümers haben hier größeres Gewicht, und die Räu
mung der G. ist nicht davon abhängig, daß für das 
Kraftfahrzeug eine andere Unterstellmöglichkeit be
steht. Soll eine G. errichtet werden, ist eine / Bau
zustimmung erforderlich (§3 VO über Bevölke
rungsbauwerke vom 8.11. 1984, GBl. I 1984 Nr. 36 
S.433). Ist die Errichtung auf einer vertraglich ge
nutzten Bodenfläche vorgesehen, muß außerdem 
das Recht zur Bebauung im Vertrag vereinbart sein
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